
Gesetze über Noten



Formen der Leistungsfeststellung
§ 3.
(1) Der Leistungsfeststellung zum Zweck der Leistungsbeurteilung dienen:

a) die Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht,

b) besondere mündliche Leistungsfeststellungen

aa) mündliche Prüfungen,
bb) mündliche Übungen,

c) besondere schriftliche Leistungsfeststellungen

aa) Schularbeiten,
bb) schriftliche Überprüfungen (Tests, Diktate),

d) besondere praktische Leistungsfeststellungen,

e) besondere graphische Leistungsfeststellungen.

(2) Die Einbeziehung praktischer und graphischer Arbeitsformen, zB die Arbeit am Computer
oder projektorientierte Arbeit in mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen ist 
zulässig. Bei praktischen Leistungsfeststellungen ist die Einbeziehung mündlicher, 
schriftlicher, praktischer und graphischer Arbeitsformen zulässig.

(3) Die unter Abs. 1 lit. c genannten Formen der Leistungsfeststellung dürfen nie für sich 
allein oder gemeinsam die alleinige Grundlage einer Semester- bzw. Jahresbeurteilung sein.

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 sind zum Zweck der 
Leistungsbeurteilung über die Leistungsfeststellungen auf Grund der Mitarbeit der Schüler im
Unterricht und über die lehrplanmäßig vorgeschriebenen Schularbeiten hinaus nur so viele 
mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen vorzusehen, wie für eine sichere 
Leistungsbeurteilung für ein Semester oder für eine Schulstufe unbedingt notwendig sind.

(5) Unter Beachtung der Bestimmung des Abs. 4 sind die in Abs. 1 genannten Formen der 
Leistungsfeststellung als gleichwertig anzusehen. Es sind jedoch Anzahl, stofflicher Umfang 
und Schwierigkeitsgrad der einzelnen Leistungsfeststellungen mit zu berücksichtigen.

Mitarbeit der Schüler im Unterricht
§ 4.
(1) Die Feststellung der Mitarbeit des Schülers im Unterricht umfaßt den Gesamtbereich der 
Unterrichtsarbeit in den einzelnen Unterrichtsgegenständen und erfaßt:

a) in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und graphische 
Leistungen,
b) Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschließlich 
der Bearbeitung von Hausübungen,
c) Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe,
d) Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 
Sachverhalten,
e) Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und 
anzuwenden.



Bei der Mitarbeit sind Leistungen zu berücksichtigen, die der Schüler in Alleinarbeit erbringt 
und Leistungen des Schülers in der Gruppen- und Partnerarbeit.

(2) Einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit sind nicht gesondert zu benoten.

(3) Aufzeichnungen über diese Leistungen sind so oft und so eingehend vorzunehmen, wie 
dies für die Leistungsbeurteilung erforderlich ist.

Beurteilungsstufen (Noten)
§ 14.
(1) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler bestehen folgende Beurteilungsstufen 
(Noten):

Sehr gut(1),
Gut(2),
Befriedigend(3),
Genügend(4),
Nicht genügend(5).

(2)Mit „Sehr gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit 
beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens 
auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt.
(3)Mit „Gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur 
Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt.
(4)Mit „Befriedigend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung 
des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur 
Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit ausgeglichen.
(5)Mit „Genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen 
überwiegend erfüllt.
(6)
Mit „Nicht genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal alle 
Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ (Abs. 5) erfüllt.
(7)
In der Volksschule, der Sonderschule und an der Mittelschule kann das Klassenforum oder 
das Schulforum beschließen, dass der Beurteilung der Leistungen durch Noten eine 
schriftliche Erläuterung hinzuzufügen ist.


